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Interview

Behelf fiir den Kommissariatsdienst... auch fiir Fouriere?
ein Interview mit Oberst Pfaffhauser, Chef Kommissariatsdienst OKK

Herr Oberst, der Bebelf fiir den Kommis-
sariatsdienst (BKD 81) wird nicht an die
Fouriere verteilt, Dies leuchtet ein, da die
Fourier-Anleitung kurz und iibersichtlich
alle Belange des Rechnungsfiihrers einer
Einheit abdeckt. Konnen Fouriere die den
BKD 81 doch erwerben mochten, diesen
kaufen bei der EDMZ?

Der Behelf fiir den Kommissariatsdienst
(BKD 81) ist «Nur fiir dienstlichen Ge-
brauch» klassifiziert und darf somit als
solcher nicht verkauft, sondern lediglich
an die gemidss Verteiler festgelegten Emp-
fanger abgegeben werden. Der BKD ent-
hilt Angaben, die fiir die Offiziere des
Kommissariatsdienstes, der Stdbe von
Versorgungsregimentern u. Versorgungs-
bataillonen unerldsslich sind.

Wird die Fourieranleitung durch Neue-
rungen, giltig ab 1. Januar 82, angepasst
an den BKD 81 oder ist dies nicht notig
(z. B. Signaturen, Verladeordnungen, Ton-
nagen)?

Die Fourieranleitung (FA) ist der Behelf
fir den Rechnungsfiihrer. Fiir den 1. Jan.
82 war eine Revision der FA nicht nétig,
da zu diesem Zeitpunkt keine Neuerun-
gen, die eine Anderung verlangen, einge-
treten sind. Wir werden auch in Zukunft
die FA iiberpriifen und bei Bedarf An-
passungen oder Anderungen vornehmen.

Wieso erhalten die Kommandanten der
Stabseinheiten eines Bataillons /| Abteilung
kein solches Reglement?

Alle Kommandanten der Stabseinheiten
verfiigen iiber das Reglement 52.100 (Ver-
sorgungszug) und, z. B, bei der Infanterie,
tiber das Reglement 53.5 «Die Fiihrung
des Fiisilier Bataillons», welche die Grund-
satze beziiglich Versorgung enthalten, Der
BKD enthilt sicher Angaben, die auch
die Kommandanten der Stabseinheiten in-
teressieren konnten. Ein Reglement er-

setzt jedoch nicht den besonders ausge-
bildeten Fachmann und die Kdt der Stabs-
einheiten miissen ihre Anordnungen in
enger Zusammenarbeit und nach Anhé-
ren der Dienstchefs des Bataillons treffen.

Im BKD 81 sind aufgefiibre die Kriegs-
tagesportion, die Not- Reserve- und
Kampfportionen, Werden «Neuerungen
ab ...» analog VR/ AW [FA erfolgen
bei newer Zusammensetzung oder ist in
gewissen Zeitabstinden ein Neudruck des
BKD geplant, nachdem diesmal ein neuer,
aktueller Befebl fiir den Kommissariats-
dienst sehr lange auf sich warten liess?

Sofern Neuerungen eintreten, die eine
Anderung der im BKD enthaltenen Anga-
ben verlangen, werden wir eine «Revi-
sion» dieses Reglementes vornehmen. Die-
se kann entweder durch Abgabe von
Anderungsmitteilungen, Bldttern oder bei
vielen Mutationen, durch einen Neudruck
erfolgen.

Die Veréffentlichung eines nemen «Was-
ser-Reglementes» ist im Tun, Entspricht
das Kapitel iiber die Wasser-Vsg bereits
der revidierten Fassung?

Die Grundsidtze der Wasserversorgung
haben nicht geéndert. Das Reglement
60.20 «Die Wasserversorgung in der Ar-
mee» wurde im Jahre 1964 bei der Ein-
fithrung der Wasserversorgung erlassen.
Es enthilt heute viele Bestimmungen, die
nicht unbedingt notwendig sind oder
lediglich Fachleute (Grossverbraucher und
Versorger) interessieren. Das im Friih-
jahr 1982 neu erscheinende Reglement
60.20 «Wasserversorgung der Truppe»
wird sich richtigerweise auf das Wesent-
liche beschrinken, das jede Formation
(Stab, Einheit) wissen muss.

Herr Oberst, wir danken fir Ihre wert-
vollen Auskiinfte!

65



	Interview : Behelf für den Kommissariatsdienst... auch für Fouriere?

